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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1971

Norm

StPO §397

StVG §3 Abs2

StVG §6 Abs1

Rechtssatz

Für einen auf freiem Fuß be5ndlichen Verurteilten beginnt der nach § 6 Abs 1 StVG mögliche einmonatige bzw

einjährige Strafaufschub mit Ablauf des letzten Tages der dem Verurteilten nach § 3 Abs 2 StVG nach Erhalt der

Strafantrittsaufforderung zum Strafantritt eingeräumten Monatsfrist.
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